
  
 

 

BAULEITPLANUNG DER GEMEINDE DIEMELSEE,  
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Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 
3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diemelsee, den 23.06.2023 

 

  



BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE  
[Verfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB] 
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
Landkreis Waldeck-Frankenberg  
Fachdienst Umwelt 17.01.2022 
EWF - Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 04.01.2022 
EWF – Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 
Öffentlicher Personennahverkehr 

14.01.2022 

Gascade Gastransport GmbH 20.12.2021 
Hessen Mobil  
Straßen- und Verkehrsmanagement, Bad Arolsen 

 
04.01.2022 

Polizeipräsidium Nordhessen 14.01.2022 
Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 21.2 Regionalplanung Siedlungswesen 27.12.2022 
Dezernat 31.1 -Altlasten, Bodenschutz 29.12.2021 
Dezernat 31.3 - Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 16.12.2021 

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
Landkreis Waldeck-Frankenberg  
Fachdienst Landwirtschaft 22.12.2021 
Amt für Bodenmanagement Korbach 03.01.2022 
AVACON Netz GmbH 
via DMT Engineering Surveying GmbH & Co. KG 

15.12.2021 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr 

 
15.12.2021 

Deutscher Wetterdienst 03.01.2022 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 03.01.2022 
HessenForst Forstamt Frankenberg-Vöhl 13.01.2022 
Einzelhandelsverband Hessen-Nord e.V. 21.12.2022 
Koordinierungsbüro für Raumordnung und Stadtentwicklung 14.01.2022 
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) 17.01.2022 
Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 26 – Forst, Jagd 13.12.2021 
Dezernat 31.5 - Kommunales und industrielles Abwasser, Ge- 
                        wässergüte, wassergefährdende Stoffe 

15.12.2021 

Dezernat 34 - Bergaufsicht 20.12.2021 
Vodafone Hessen GmbH & Co. KG 06.01.2022 
Zweckverband Naturpark Diemelsee 17.12.2021 

 

 
 
 
KEINE STELLUNGNAHMEN ABGEGEBEN 
 

Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Fachdienste Brand- und Katastrophenschutz 
Bodenverband Waldeck-Frankenberg   
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e. V.  
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas etc., Referat 226 Richtfunk 
BUND Landesverband Hessen e.V. 
Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden KdöR 
Bund für Umwelt und Naturschutz – Kreisverband Waldeck-Frankenberg 
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
DB RegioNetz Infrastruktur GmbH 
Deutsche Bahn AG – DB Immobilien 
Deutsche Gebirgs- und Wandervereine LV Hessen 
Deutsche Post - Niederlassung Brief 
Deutsche Telekom Technik GmbH Technik NL Südwest 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Die Christengemeinschaft in Deutschland 
Direktion Bundesbereitschaftspolizei 
EAM Energienetz Mitte 
Eisenbahn-Bundesamt 
Erzbistum Paderborn - Bauabteilung 
Evangelische Kirche Kurhessen-Waldeck 
Hessisch- Waldeckischer Gebirgs- und Heimatverein e.V. 
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. 
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz KV Waldeck-Frankenberg 
Hessischer Rundfunk 
Humanistische Gemeinschaft Hessen 
Kirchenkreisamt 
Landesamt für Denkmalpflege Bau- und Kunstdenkmalpflege 
Landesamt für Denkmalpflege Archäologie und Paläontologische Denkmalpflege 
Landesjagdverb. Hessen e.V. 
Landesverband Hessen für Obstbau, Garten und Landschaftspflege e.V. 
Landesverband der jüdischen Gemeinden Hessen 
Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Hessen e.V. 
Netcom Kassel - Trassenauskunft 
Nordhessischer Verkehrsverbund-NVV 
Polizeipräsidium Nordhessen 
TenneT TSO GmbH stromübertragungs gmbH 
Thyssengas GmbH 
Schutzgem. Deutscher Wald – Landesverband Hessen 
Verband Hessischer Fischer 
Wasser-, Boden- und Landschaftspflegeverband Hessen   
Westnetz GmbH 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Fachdienst Umwelt vom 17.01.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung zur Einhaltung des Gewässerrandstreifens wird teilweise entspro-
chen. 
Erläuterung: Das Flurstück 125/3 ist nicht länger Bestandteil des Geltungsbereichs. Das 
Gewässer im exakten Verlauf wird im Plan nachrichtlich dargestellt, der Randstreifen in 
5 m Breite (aus Gründen der Lesbarkeit ohne Planeintragung) liegt auch im verrohrten 
Bereich innerhalb des benannten Flurstücks bzw. in benachbarten öffentlichen Flurstü-
cken.  
Der weitere Verlauf ist in der Ortslage auch bisher bereits durch eine räumlich beengte 
Situation geprägt und führt auch unter privaten Flächen und sogar überbauten Flächen 
hindurch. Der Gewässerrandstreifen kann hier auf privaten Flurstücken nicht immer in 
der Breite von 5 m gewährleistet werden, innerhalb des Geltungsbereiches betrifft dies 
die privaten Flurstücke 94/2 und 94/3, wo die Breite des Randstreifens reduziert ist. 
Maßgeblich ist für die Gemeinde Diemelsee, dass der Gewässerverlauf (mit Pufferbe-
reich von mind. 2 m Breite) nicht weiter oberirdisch überbaut wird und somit zugänglich 
bleibt, eine Öffnung des Gewässers ist aufgrund des Verlaufs innerhalb der bebauten 
Ortslage (im weiteren Verlauf teilweise mit Überbauung) auch langfristig perspektivisch 
nicht möglich, u.a. weil privatrechtliche Belange davon betroffen sind. 
Hinweis: In der Stellungnahme der Oberen Wasserbehörde wird die Freihaltung des 5 m 
breiten Gewässerrandstreifens nur für den offenen Verlauf, nicht jedoch für den verrohr-
ten Bereich gefordert. 
 
  



 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 

 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
Der Anregung zur Behandlung des Niederschlagswassers wird entsprochen. 
Erläuterung: Entsprechende Festsetzungen werden aufgenommen. Bei Neubauten auf 
den neu erschlossenen Flächen ist eine Einleitung des auf Dach- und Freiflächen anfal-
lendem Niederschlagswassers in die Kanalisation grundsätzlich unzulässig. Anfallendes 
Niederschlagswasser ist zu sammeln und als Brauchwasser auf dem Grundstück zu 
nutzen bzw. zeitverzögert auf den Grundstücksflächen zu versickern. Entsprechende 
Versickerungsflächen mit nachgewiesener Versickerungsfähigkeit sind auf Ebene der 
Bauausführungsplanung nachzuweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregungen zum Bodenschutz wird entsprochen. 
Erläuterung: Hinweise und Festsetzungen zum Bodenschutz werden in den Textteil des 
Plans integriert sowie in der Begründung zum Bebauungsplan ergänzt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
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Der Anregung zur Etablierung einer Bodenkundlichen Baubegleitung wird gefolgt. 
Erläuterung: Eine bodenkundliche Baubegleitung wird für Neubauvorhaben mit einer zu 
erwartenden Bodenbewegung von über 600 m³ Boden festgesetzt. 



 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf die Überwachungspflicht der Gemeinde wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
Der Hinweis auf die Anzeigepflicht für das Auf- und Einbringen von Bodenmateria-
lien wird übernommen. 
Erläuterung: Der Hinweis im Bebauungsplan zur Verwertung von Bodenaushub wird 
entsprechend ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung zur Dach- und Fassadenbegrünung wird zur Kenntnis genommen, 
Eine Dach- und Fassadenbegrünung ist im Planbereich möglich, verpflichtende Festset-
zungen dazu werden zur Wahrung der gestalterischen Freiheit und des überkommenen 
Ortsbildes nicht aufgenommen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
8. 
 
 
9. 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
11. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
8. 
 
 
9. 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Aussage, dass das Vorhaben neben dem unbeplanten Innenbereich auch Au-
ßenbereichsflächen umfasst, wird zugestimmt. 
Erläuterung: Die Formulierung in der Begründung wird angepasst. 
 
 
Dem Hinweis auf die fehlende Nutzung wird gefolgt. 
Erläuterung: Die intensiv genutzte Wiese wird in der Aufzählung ergänzt. 
 
Der Anregung zum Flächennutzungsplan wird gefolgt. 
Erläuterung: Der Flächennutzungsplan wird in einem Parallelverfahren angepasst, die 
Gemeinde Diemelsee leitet das zugehörige Verfahren ein. 
 
 
Dem Hinweis auf die Biotope und Ausgleichmaßnahmen wird gefolgt. 
Erläuterung: Die Eingriffsbilanzierung im Umweltbericht wird erweitert. Es wird nicht der 
tatsächliche Ist-Zustand herangezogen, sondern ein Soll-Zustand, der den laut beste-
henden Genehmigungen erforderlichen Zustand abbildet. Dieser Zustand wird durch den 
nun angestrebten Bebauungsplan überplant, das festgestellte Defizit bei Ausgleichmaß-
nahmen wird somit in die erforderliche Kompensation übernommen. 
 
 
Der Anregung zur Ausweisung einer Spielplatzfläche wird nicht gefolgt. 
Erläuterung: Die Gemeinde Diemelsee hat sich bemüht, eine angrenzende Privatfläche 
für die Errichtung eines Spiel- und Bolzplatzes zu erwerben. Zum gegenwärtigen Zeit-
punkt besteht jedoch keine Möglichkeit zum wirtschaftlich vertretbaren Erwerb. In die-
sem Bauleitplanverfahren kann deshalb entgegen dem Wunsch der Gemeinde Die-
melsee keine entsprechende Fläche integriert werden.   
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13. 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
 
 
15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf die Ausgleichmaßnahmen wird zur Kenntnis genommen. 
Erläuterung: s. Nummer 10 
 
 
 
Der Hinweis zur Umsetzung von Maßnahmen wird zur Kenntnis genommen. 
Erläuterung: Die Gemeinde Diemelsee weist Bauherren auf die Vorgaben regelmäßig 
hin, die Umsetzung der Maßnahmen liegt im Interesse der Gemeinde. 
 
 
Der Hinweis zur Umsetzung der Freiflächengestaltung wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
Dem Hinweis zu bestehenden Ausgleichmaßnahmen wird gefolgt. 
Erläuterung: s. Nummer 10 
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17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Hinweis zum Streuobstbestand wird gefolgt. 
Erläuterung: s. Nummer 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung zur Ortsrandeingrünung wird nicht gefolgt. 
Erläuterung: Der Aussage zur Gebäudehöhe wird widersprochen. Zwar ist die maximale 
Gebäudehöhe auf der südlichen Teilfläche mit bis zu 17,5 m angegeben, jedoch ist die 
Höhengestaltung durch die zusätzliche Festsetzung einer absoluten Höhe begrenzt. 
Diese Höhe ist im betreffenden Teilbereich auf 486 m ü. NN festgesetzt, wobei die vor-
handene natürliche Geländehöhe am südlichen Rand des Geltungsbereiches bereits 
über 480 m liegt. Durch die doppelte Festsetzung ist das Entstehen von überprägenden 
Gebäudehöhen unterbunden, die festgesetzten Höhen orientieren sich zudem an den 
vorhandenen Höhen im Gebäudebestand. Aus diesem Grund wird auf die verpflichtende 
Festsetzung einer Randeingrünung verzichtet.  
Eine Konkretisierung der Bebauung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. Es 
ist das Interesse der Gemeinde Diemelsee, dem Hotelbetrieb mit einer Angebotsplanung 
eine hohe Flexibilität in der baulichen Nutzung der Flächen einzuräumen, um so auch 
auf sich verändernde Bedürfnisse in der touristischen Nachfrage reagieren zu können. 
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18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung zur Anwendung der Kompensationsverordnung wird gefolgt. 
Erläuterung: Die Bilanzierung wird auf die genannten Flächen ausgeweitet. s.a. Erläute-
rung zu Nummer 10 
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Fachdienst Landwirtschaft vom 22.12.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass aus landwirtschaftlichen Gesichtspunkten keine Bedenken beste-
hen, wird zur Kenntnis genommen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

Amt für Bodenmanagement Korbach vom 03.01.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass vertretene öffentliche Belange nicht berührt sind, wird zur Kennt-
nis genommen. 
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1. 

DMT Engineering Surveying GmbH & Co. KG 
i.A. der Avacon Netz GmbH vom 15.12.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis, dass sich keine Versorgungsanlagen im Anfragebereich befinden, wird 
zur Kenntnis genommen. 
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1. 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
vom 15.12.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass keine vertretenen Belange beeinträchtigt sind, wird zur Kenntnis 
genommen. 
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1. 

Deutscher Wetterdienst 
vom 03.01.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass keine eigenen Standorte beeinträchtigt sind, wird zur Kenntnis 
genommen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

Deutsche Flugsicherung vom 03.01.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass eigene Belange nicht berührt werden, wird zur Kenntnis genom-
men. 
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2. 
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2. 

Energie Waldeck-Frankenberg GmbH vom 04.01.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die Sicherstellung der Stromversorgung durch Netzverstärkungen 
erfolgen kann, wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Aussage, zur möglichen Erforderlichkeit eine zusätzlichen Trafostation zum Be-
trieb privater Ladestationen für Elektromobilität wird zur Kenntnis genommen. 
Erläuterung: Der vorliegenden Angebotsplanung liegt kein planerisch ausgearbeitetes 
Konzept zur Anordnung möglicher Infrastrukturen wie z.B. Ladestationen vor. Um die not-
wendige Stromversorgung sicherzustellen ist es Aufgabe des Betreibers bei der Ausfüh-
rungsplanung von Gebäuden und zugehöriger Infrastruktur den notwendigen Ausbau mit 
dem Netzbetreiber abzustimmen. Es ist keine ausgewiesene Fläche für eine Trafostation 
vorgesehen, eine solche Station ist innerhalb der ausgewiesenen Sonderbauflächen als 
einem Beherbergungsbetrieb zugehörige Nebenanlage allgemein zulässig. 
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1. 

Energie Waldeck-Frankenberg GmbH (ÖPNV) vom 14.12.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass keine Bedenken hinsichtlich der Planung bestehen und die Nutz-
barkeit der Straße gefordert wird, wird zur Kenntnis genommen. 
Erläuterung: Die Benutzung der Straße „Zum Upland“ wird auch bei einer Überspannung 
mit einer Gebäudebrücke nicht eingeschränkt. Der Stellungnahme von Hessen Mobil fol-
gend wird die mindestens freizuhaltenden lichte Höhe über der Straße auf 5,00 m erhöht. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

Gascade Gastransport GmbH vom 20.12.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass eigene Anlagen nicht betroffen sind, wird zur Kenntnis genom-
men. 



 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

Forstamt Frankenberg-Vöhl vom 13.01.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass kein Wald im Sinne des Hessischen Waldgesetztes betroffen ist 
und keine Einwände gegen die Planung aus forsthoheitlicher Sicht bestehen, wird 
zur Kenntnis genommen.  
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2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
2. 

Hessen Mobil vom 04.01.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zu Kompensationsmaßnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
Erläuterung: Kompensationsmaßnahmen finden nicht auf Grundstücken des Straßenbau-
lastträgers oder in unmittelbarer Nähe von Straßengrundstücken statt. Die Kompensati-
onsmaßnahmen sind im Entwurf des Plans benannt. 
 
Der Anregung zur Darstellung der Zufahrten und der Bereiche ohne Zufahrten wird 
teilweise gefolgt. 
Erläuterung: Der entlang der Kreisstraße gelegene Planungsbereich umfasst einen in-
nerörtlichen Bestandsbereich. Die an der Straße gelegenen Grundstücke sind direkt über 
die Straße erschlossen, die Gemeinde Diemelsee erachtet die Festlegung von Bereichen 
ohne Zufahrten hier als nicht angemessene Einschränkung der Grundstücksnutzung. Im 
südlichen Teil des Planungsbereiches sowie am Gebäude Zum Upland 8 wird hingegen ein 
Bereich markiert, in dem keine Zufahrten zulässig sind. 
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10. 
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6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
9. 
 
 
10. 

 
 
 
 
Den Hinweisen zu den Sichtdreiecken wird teilweise gefolgt. 
Erläuterung: Eine Festsetzung von definierten Zufahrten erfolgt im Planbereich nicht (s. 
Erläuterung zu Punkt 2) entsprechend können nicht für jede mögliche Zufahrt Sichtdrei-
ecke angelegt werden. Am südlichsten Punkt einer möglichen Zufahrt auf die östliche 
Baufläche ist ein Sichtdreieck dargestellt, um die Sichtverhältnisse an der hier kritischen 
Stelle (Ortseinfahrt) abzubilden. 
 
 
 
Der Anregung zur Darstellung von Parkflächen wird nicht gefolgt. 
Erläuterung: Die Parkflächen des Hotelbetriebes werden auf der Ebene der Bauleitplanung 
nicht abschließend bestimmt. Parkflächen sind innerhalb der Bauflächen mit Ausnahme der 
Bauverbotszone zulässig. Die genaue Anordnung der Parkflächen obliegt dem Flächenei-
gentümer. 
 
Der Hinweis zu Blendwirkungen wird zur Kenntnis genommen. 
Erläuterung: Der Bebauungsplan weist keine Stellplätze entlang der klassifizierten Straßen 
aus, eine solche Flächennutzung ist in Teilbereichen des Geltungsbereichs jedoch mög-
lich. Als textliche Festsetzung wird deshalb aufgenommen, dass Stellplätze so angelegt 
sein müssen, dass eine Blendwirkung auf die klassifizierte Straße ausgeschlossen ist. 
 
Der Anregung zur Darstellung der verkehrlichen Erschließung wird nicht gefolgt. 
Erläuterung: Die Binnenerschließung der Fläche SO I (zuvor MDW III) obliegt dem Flä-
cheneigentümer und wird auf der Ebene der Bauleitplanung nicht geregelt. 
 
Der Anregung zur Bemaßung wird nicht gefolgt. 
Erläuterung: Zur Wahrung der Lesbarkeit und Übersichtlichkeit der Planzeichnung werden 
keine Bemaßungen im Plan eingetragen. Die Abstände der Baugrenzen zu den Grund-
stücksgrenzen betragen i.d.R 3 m zu rückwärtigen Grundstücksgrenzen und 1 m zu stra-
ßenseitigen Grundstücksgrenzen, bei den Flurstücken 94/2 und 94/3 sind die Baugrenzen 
teilweise identisch mit der Grundstücksgrenze. 
 
Den Hinweisen zur Bauverbotszone wird entsprochen. 
Erläuterung: Die Festsetzungen werden entsprechend angepasst und ergänzt. Eine Bema-
ßung der Breite der Bauverbotszone wird ergänzt, der dafür herangezogene befestigte 
Fahrbahnrand entspricht im Verlauf südlich der Ortslage der Flurstücksgrenze. 
 
Dem Hinweis zur Reflexion von Photovoltaikanlagen wird entsprochen. 
Erläuterung: Eine entsprechende Festsetzung wird ergänzt. 
 
Den Hinweisen zu Werbeanlagen wird entsprochen. 
Erläuterung: entsprechende Festsetzungen werden ergänzt. 
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Der Anregung zur Höhenfestsetzung im Luftraum wird gefolgt. 
Erläuterung: Die zulässige Höhe zur Nutzung des Luftraums wird auf die Höhenangabe 
5,00 m bis 8,60 m angepasst. 
 
 
Der Hinweis zur Notwendigkeit eines Nutzungsvertrages wird zur Kenntnis genom-
men. 
Erläuterung: Ein Nutzungsvertrag ist bei baulicher Inanspruchnahme des Luftraumes vom 
Bauherrn mit Hessen Mobil abzuschließen. Festsetzungen bzgl. der Eintragung in Grund-
buch oder dem Baulastenverzeichnis sind auf der Ebene der Bauleitplanung jedoch nicht 
getroffen. 
 
Den Hinweisen zur Entwässerung wird entsprochen. 
Erläuterung: Die Festsetzung zum Umgang mit Niederschlagswasser wird entsprechend 
formuliert. 
 
Der Hinweis, dass eigene Planungen nicht vorliegen, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Hinweis auf den Ausschluss von Ansprüchen an den Straßenbaulastträger zum 
Lärm- und Luftschutz wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Hinweis auf einen notwendigen Nutzungsvertrag bei Verkabelungsarbeiten unter 
Mitbenutzung des Straßengrundstückes wird zur Kenntnis genommen. 
 
Dem redaktionellen Hinweis wird gefolgt. 
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1. 

Einzelhandelsverband Hessen-Nord vom 21.12.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass keine Bedenken gegen das Vorhaben bestehen, wird zur Kenntnis 
genommen. 
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1. 

Koordinierungsbüro für Raumordnung und Stadtentwicklung der IHK Kassel-Marburg und 
der HWK Kassel vom 14.01.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass Interessen der gewerblichen Wirtschaft nicht nachteilig berührt 
werden, wird zur Kenntnis genommen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) vom 17.01.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass keine Bedenken bestehen und wahrzunehmende Belange nicht 
berührt sind, wird zur Kenntnis genommen. 
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2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
2. 

Polizeipräsidium Nordhessen vom 12.01.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass grundsätzlich keine Bedenken gegen die Planung bestehen, wird 
zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis zur möglicherweise nicht ausreichenden lichten Höhe einer Gebäude-
brücke wird zur Kenntnis genommen. 
Erläuterung: Entsprechend der Stellungnahme von Hessen Mobil wird die lichte Höhe unter 
der Gebäudebrücke auf mind. 5 m erhöht. 
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1. 

Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 21-2-L Regionalplanung vom 27.12.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen zum Bruttowohnsiedlungsflächenbedarf werden zur Kenntnis genom-
men. 
Erläuterung: Die Gemeinde Diemelsee verfolgt die Ausweisung der zusätzlich in Anspruch 
genommenen Fläche nicht weiter als dörfliches Wohngebiet, sondern als Sondergebiet mit 
der Zweckbestimmung Hotelbetrieb. Es ist damit geregelt, dass diese Fläche nicht für 
Wohnzwecke genutzt werden kann, dazu dient auch die ergänzende Angabe, dass die 
zulässige Beherbergung für einen ständig wechselnden Personenkreis gewidmet ist. Eine 
Anrechenbarkeit auf den Bruttowohnsiedlungsflächenbedarf der Gemeinde Diemelsee ist 
damit nicht mehr gegeben. 



 
 
 
 
 
 
2. 
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Den Aussagen zur Vereinbarkeit mit der Dorfentwicklung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
Erläuterung: Die Gemeinde Diemelsee verfolgt die Ausweisung der zusätzlich in Anspruch 
genommenen Fläche nicht weiter als dörfliches Wohngebiet, sondern als Sondergebiet mit 
der Zweckbestimmung Hotelbetrieb. Die erforderliche Abstimmung mit dem Förderpro-
gramm der Dorfentwicklung entfällt damit, da diese nur bei Ausweisung von neuen Wohn-
bauflächen erforderlich ist.  
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1. 

Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 26 – Forsten, Jagd vom 13.12.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass forstrechtliche Belange durch das Vorhaben nicht berührt sind, 
wird zur Kenntnis genommen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 31.1 – Altlasten, Bodenschutz vom 29.12.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass für den Planungsraum keine belastenden Eintragungen bestehen, 
wird zur Kenntnis genommen. 
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3. 
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Den Anregungen zur Angabe von Flächengrößen und Flurstücksbezeichnungen wird 
gefolgt. 
Erläuterung: Die Flächengrößen haben sich in der Anpassung des Planentwurfes nochmals 
geändert und sind nun in korrigierter, konsistenter Form angegeben. Kartendarstellungen 
in der Begründung wurden um Katasterdaten und Flurstücksangaben ergänzt.  
 
 
 
Die Hinweise zur bodenbezogenen Kompensation werden zur Kenntnis genommen. 
Erläuterung: Der durch den Bauleitplan zulässige Eingriff wurde bilanziert. Die Kompensa-
tion wird wird entsprechend der Hessischen Kompensationsverordnung ausgeführt, ent-
sprechende Maßnahmen sind nunmehr im Entwurf des Bebauungsplans benannt. 
Die Gemeinde Diemelsee hat die Möglichkeit einer expliziten bodenbezogenen Kompensa-
tion geprüft, hält jedoch daran fest, dass Eingriff und Ausgleich schutzgutübergreifend 
bilanziert werden. In der Bilanzierung des Eingriffs fließt dabei der Verlust natürlicher 
Bodenfunktionen mit ein, eine explizit bodenbezogene Kompensation ist nach Kompensati-
onsverordnung nicht gefordert. 
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1. 

Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 31.3 – Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 
vom 16.12.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Gewässerrandstreifen werden zur Kenntnis genommen. 
Erläuterung: Der Gewässerrandstreifen ist in den offenen Abschnitten der Gewässer ent-
sprechend berücksichtigt. Einer weitergehenden Anregung der unteren Wasserbehörde 
folgend wird die Ausweisung des Gewässerrandstreifens (in teilweise reduzierter Breite) 
auch auf den verrohrten Abschnitt des Gewässers „Holzbach“ ausgedehnt.  
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3. 

 

 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
Der Hinweis auf erforderliche wasserrechtliche Genehmigungen bei Anlagen im Um-
feld von oberirdischen Gewässern wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Aussage, dass unter Beachtung der Hinweise keine Bedenken gegenüber dem 
Vorhaben bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 
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2. 
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2. 

Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 31.5 – Kommunales Abwasser vom 15.12.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis, dass die Zuständigkeit für den Bereich Kommunales Abwasser, Gewäs-
sergüte bei der unteren Wasserbehörde liegt, wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Aussage, dass Belange im Bereich Industrielles Abwasser, Wassergefährdende 
Stoffe nicht berührt sind, wird zur Kenntnis genommen. 
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1. 

Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 34 – Bergaufsicht vom 20.12.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass vertretene Belange des Bergbaus dem Vorhaben nicht entgegen-
stehen, wird zur Kenntnis genommen. 
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1. 

Vodafone Hessen-GmbH vom 06.01.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass gegen die Planung keine Einwände bestehen, wird zur Kenntnis 
genommen. 
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1. 

Zweckverband Naturpark Diemelsee vom 17.12.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass keine Einwände gegen die vorliegende Planung bestehen, wird zur 
Kenntnis genommen. 



 

 
BETEILIGUNG DER NACHBARGEMEINDEN  
[Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 2 BauGB] 
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
------  

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
 

Magistrat der Stadt Bad Arolsen 16.12.2021 
Stadt Brilon 15.12.2021 
Magistrat der Stadt Korbach 16.12.2021 
Stadt Marsberg 11.01.2022 
Gemeindevorstand der Gemeinde Twistetal 20.12.2021 

 

 
 
 
KEINE STELLUNGNAHMEN ABGEGEBEN 
 

Gemeindevorstand der Gemeinde Willingen 
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1. 

Magistrat der Stadt Bad Arolsen vom 16.12.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht werden, wird zur 
Kenntnis genommen. 
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1. 

Stadt Brilon vom 15.12.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass keine Bedenken gegen die Planung bestehen, wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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1. 

Magistrat der Hansestadt Korbach vom 16.12.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass keine Anregungen zur Planung bestehen und die Planung mit der 
Kreis- und Hansestadt Korbach abgestimmt worden ist, wird zur Kenntnis genom-
men. 
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1. 

Stadt Marsberg vom 22.12.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die Belange der Stadt Marsberg durch die Planung nicht berührt 
sind, wird zur Kenntnis genommen.  
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1. 

Gemeindevorstand der Gemeinde Twistetal vom 20.12.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass keine Bedenken gegen die Planung bestehen, wird zur Kenntnis 
genommen. 



BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
[Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 BauGB] 
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
------  

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
------  
  
  
  
  

 
 
 

 
 
 

 




